
1. Tag - Dienstag, 02.09.2025
Individuelle Anreise nach Paris. 
Am Flughafen Paris Charles de Gaulle werden Sie 
von Ihrem Reisebus empfangen. Die erste Etap-
pe führt nach Versailles, wo Sie das prachtvolle 
Schloss des Sonnenkönigs Ludwig XIV. besich-
tigen. Dabei bestaunen Sie die berühmte Spie-
gelsaal-Galerie, in der einst prunkvolle Feste und 
bedeutende historische Ereignisse stattfanden. 
Ein Spaziergang durch die kunstvoll angelegten 
Gartenanlagen von André Le Nôtre bietet Ihnen 
atemberaubende Ausblicke auf Springbrunnen, 
Statuen und geometrisch angeordnete Hecken. 
Lassen Sie sich von der Eleganz und dem Luxus 
vergangener Zeiten verzaubern. Anschließend 
geht es nach Chartres, wo Sie im komfortablen 
Novotel Chartres übernachten werden und den 
Tag bei einem gemeinsamen Abendessen aus-
klingen lassen.  

2. Tag - Mittwoch, 03.09.2025
Ihr Morgen beginnt mit einer Stadtführung durch 
Chartres, eine Stadt voller Charme und histori-
scher Schätze. Höhepunkt ist die Besichtigung 
der weltberühmten Kathedrale von Chartres, 
eines Meisterwerks der gotischen Baukunst. 
Lassen Sie sich von den atemberaubenden 
Glasfenstern verzaubern, die mit ihren leuchten-
den Farben und detailreichen Darstellungen bib-
lischer Szenen seit Jahrhunderten Besucher in 
ihren Bann ziehen. Bestaunen Sie die filigranen 
Skulpturen an den Portalen und entdecken Sie 
das mystische Labyrinth im Inneren, das Pilger 
seit dem Mittelalter durchschreiten.
Anschließend führt Ihre Reise Sie nach Fontaine-
bleau, wo Sie eines der prachtvollsten Schlösser 
Frankreichs erwartet. Eingebettet in einen weit-
läufigen Park, diente das Schloss Fontaineb-
leau einst als Residenz zahlreicher französischer 
Herrscher, darunter Franz I. und Napoleon Bona-
parte. Wandeln Sie durch die prunkvollen Säle, 
die mit aufwendigen Fresken, edlen Wandteppi-
chen und kunstvollen Möbeln geschmückt sind. 
Am Nachmittag setzen Sie Ihre Reise in die 
Champagne fort, eine Region voller Tradition 
und erlesener Genüsse. In Reims angekommen, 
genießen Sie ein Abendessen in geselliger Run-
de, bei dem Sie die Erlebnisse des Tages Revue 
passieren lassen können.

Champagne
Die Genussregion Frankreichs erleben

Erleben Sie eine unvergessliche Reise durch die Champagne, eine Region, die nicht nur 
für ihre weltberühmten Schaumweine bekannt ist, sondern auch für ihre reiche Geschichte, 
beeindruckende Architektur und tief verwurzelte Traditionen. Diese Reise verbindet Kultur, 
Bildung und Genuss auf einzigartige Weise und bietet Ihnen die Gelegenheit, die kulturellen 
und religiösen Schätze Frankreichs aus einer neuen Perspektive zu entdecken.

Reisetermin:  02. bis 07. September 2025
Reiseleitung: Akademiedirektor Udo Hahn

Reisetermin: 02.09. bis 07.09.2025
Reiseleitung: Akademiedirektor Udo Hahn

Leistungen
•  alle Fahrten ab/an Flughafen Paris CDG 

im modernen Reisebus, der Gruppengrö-
ße entsprechend

•  1x Übernachtung / Frühstücksbuffet im 
4****Novotel Chartres o.ä.

•  4x Übernachtung / Frühstücksbuffet im 
4****Hotel Golden Tulip Reims o.ä.

• 5x Abendessen im Rahmen der 
   Halbpension im Hotel oder lokalen 
   Restaurants
•  durchgängige deutschsprachige Reiselei-

tung ab/an Paris für alle Führungen und 
Besichtigungen lt. Programm

•  Anfallende Eintritte lt. Programm: Ver-
sailles und Chateau Fontainebleau 

•  Bootsfahrt auf der Marne
•  3 Besuche je einer Champagnerkellerei in 

Reims, Epernay und Chalons-en-Cham-
pagne inkl. Verkostung

•  Besuch des Weinguts Husson-Thieffenat
   in Avenay-Val-d’Or mit Verkostung
•  Kopfhörersystem für alle Besichtigungen
•  Reiseleitung Akademiedirektor Udo Hahn
•  Reisesicherungsschein gem. § 651k BGB

Reisepreis pro Person in Euro

Im Doppelzimmer                  2.045,-
Einzelzimmerzuschlag                 460,-

Damit Sie selbst entscheiden können, 
ob Sie fliegen, mit dem Zug oder dem 
Auto fahren möchten, haben wir diese 
Reise ohne eine Anreise nach Paris 
geplant. Gerne können Sie auch Ihren 
Aufenthalt in Paris verlängern - 
sprechen Sie uns hierzu einfach an. 
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen
Bei Buchung 20% Anzahlung, Restzahlung bis 3 Wochen 
vor Reisebeginn. 

BUCHUNG UND BERATUNG:
Dr. Augustin Studienreisen GmbH

Bayreuther Str. 9, 91301 Forchheim
Tel.: 09191 / 736300 

E-Mail: info@dr-augustin.de

Eigenanreise

3. Tag - Donnerstag, 04.09.2025
Heute entdecken Sie die historischen und kuli-
narischen Schätze von Reims bei einer Stadt-
führung. Die imposante Kathedrale, die als Krö-
nungskirche der französischen Könige diente, ist 
sicherlich ein Highlight. Im Anschluss tauchen 
Sie ein in die Welt des Champagners: Sie be-
suchen eine der renommierten Kellerein, wo Sie 
einen exklusiven Einblick in die traditionelle Her-
stellung erhalten und eine Verkostung genießen. 
Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. 
Spazieren Sie durch die charmante Stadt, genie-
ßen Sie noch ein Glas edlen Champagner oder 
entspannen Sie im Hotel. Abends treffen Sie sich 
zum gemeinsamen Essen. 

4. Tag - Freitag, 05.09.2025
Nach dem Frühstück erwartet Sie eine idyllische 
Schifffahrt auf der Marne, die Ihnen die Schön-
heit der Champagne-Region aus einer neuen 
Perspektive zeigt. Danach besuchen Sie Éper-
nay, die Hauptstadt des Champagners. Entlang 
der Avenue de Champagne, welche vom Zentrum 
einen Hügel hinauf in die Weinberge führt, sehen 
Sie alle großen Namen der Champagner-Produk-
tion und deren prächtige Häuser. Hier werden Sie 
in einem renommierten Keller zu einem Besuch 
mit Kostprobe des berühmten Getränks erwartet. 
A votre santé!
Am Nachmittag ist ein Besuch bei Husson-Thief-
fenat in Avenay-Val-d’Or geplant. Dieses famili-
engeführte Weingut liegt malerisch im Herzen der 
Champagne und bietet eine authentische Einfüh-
rung in die Kunst der Champagnerherstellung. 
Am Abend kehren Sie nach Reims zurück und 
genießen ein gemeinsames Abendessen.
 
5. Tag - Samstag, 06.09.2025
Heute geht es zunächst nach Troyes, eine 
Stadt voller mittelalterlichem Charme, mit ver-
winkelten Gassen und malerischen Fachwerk-
häusern. Danach setzen Sie die Reise nach 
Châlons-en-Champagne fort, wo Sie eine 
weitere renommierte Champagnerkellerei be-
suchen. Hier erleben Sie eine exklusive Verkos-
tung und erhalten tiefe Einblicke in die Kunst der 
Champagnerherstellung. Nach diesem beson-
deren Genussmoment fahren Sie zurück nach 
Reims, wo Sie bei einem letzten Abendessen die 
Reise gemeinsam ausklingen lassen.

6. Tag - Sonntag, 07.09.2025
Nach dem Frühstück führt die Reise zurück nach 
Paris, wo eine Stadtrundfahrt die schönsten 
Sehenswürdigkeiten der französischen Haupt-
stadt präsentiert. Am Nachmittag endet das Pro-
gramm am Flughafen CDG in Paris. Individuelle 
Heimreise.

Pfr. Udo Hahn wurde 2011 zum Direktor 
der Evangelischen Akademie Tutzing am 

Starnberger See berufen. Er ist Autor 
zahlreicher religiöser Sachbücher - u.a. 

über Dietrich Bonhoeffer - und spiritueller 
Texte, Rundfunkprediger der bayerischen 
Landeskirche und Vorstandsvorsitzender 

der Evangelischen Akademien in 
Deutschland e.V..

Einreisebestimmungen
Deutsche Staatsangehörige benötigen zur Einreise 
nach Frankreich einen gültigen Personalausweis oder 
Reisepass. 

Champagne Reims

Versailles

Reise der Evangelischen 
Akademie Tutzing 



Reiseanmeldung  
            

Hiermit melde ich mich und die nachstehenden Personen im eigenen Namen für die Reise in die  
CHAMPAGNE vom 02.09.2025 bis 07.09.2025 gemäß der Reiseausschreibung an. 
 

Reiseteilnehmer 1 
 

Name,Vorname (wie im Reisepass):___________________________________________________________ 
 

Anschrift: ________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Telefon / Fax: ____________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________________ 
 

Nationalität: ______________________________________________________________________________ 
 

 

Reiseteilnehmer 2 
 

Name,Vorname (wie im Reisepass):___________________________________________________________ 
 

Anschrift: ________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Telefon / Fax: ____________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________________ 
 

Nationalität: ______________________________________________________________________________ 
 

 

Ich/Wir buche/n   Einzelzimmer   Doppelzimmer 
 

Bei der gemeinsamen Buchung eines Doppelzimmers zieht die Stornierung einer Person automatisch die Stornierung der anderen  
nach sich, es sei denn, der andere Reiseteilnehmer leistet den für die Reise ausgewiesenen Einzelzimmerzuschlag
 

Ich / Wir bestelle(n) für die Reise eine Reiserücktrittskostenversicherung 
Hierfür schicken wir Ihnen Unterlagen per Post oder als Email-Link, so dass Sie diese selbst buchen können. Bitte beachten Sie, dass der Abschluss 
einer Reiserücktrittskostenversicherung bis spätestens 30 Tage vor Reiseantritt erfolgen muss. Bei Buchungen innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn 
muss der Abschluss spätestens am 3. Kalendertag nach Reisebuchung erfolgen. 
. 

 Ich habe meine Rechte als Pauschalreisender gem. §§651a ff. BGB erhalten und zur Kenntnis genommen. 
Diese finden Sie online: www.dr-augustin.de/informationspflichten_pauschalreisen 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen das Informationsblatt gerne zu.  
Ohne diese Kenntnisnahme ist eine Buchung nicht möglich! 

 

Unverbindliche Kundenwünsche: (z.B. Nichtraucherzimmer, Lebensmittelunverträglichleiten, etc.) 
 
 
 
 
 

Diese Anmeldung erfolgt auf der Grundlage der umseitig veröffentlichten Allgemeinen Reisebedingungen. Dies gilt 
für alle aufgeführten Personen, für deren vertragliche Verpflichtungen ich selbst einstehe. 
 

Ort, Datum:        Unterschrift:  
 

Rücksendung der Anmeldung bitte an:  
 
Dr. Augustin Studienreisen GmbH 
Bayreuther Str. 9  
91301 Forchheim 
Tel: 09191 73 63 00 
Fax: 09191 / 73 63 020  
Email: info@dr-augustin.de



Allgemeine Reisebedingungen 
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung bietet der Kunde einem der Dr. Augustin Studien-
reisen-Reisebüros den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich 
an. Die Anmeldung kann nur schriftlich vorgenommen werden. Sie 
erfolgt durch den Anmelder auch für einen in der Anmeldung mit auf-
geführten Teilnehmer, für dessen Vertragspflichten der Anmelder wie 
für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entspre-
chende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärungen übernommen hat. Der Vertrag kommt mit der 
schriftlichen Bestätigung durch ein Dr. Augustin Studienreisen-Reise-
büro zustande. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der 
Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters 
vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn 
der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die 
Annahme erklärt. Für die Anmeldung und Speicherung der Daten ge-
langt die DSGVO zur Anwendung. 
 
2. Bezahlung und Aushändigung der Reiseunterlagen 
a) Mit Vertragsabschluss und Aushändigung der unter b) genannten 
Unterlagen wird eine Anzahlung von 20 % des Gesamtreisepreises 
fällig. Sofern Karten für kulturelle Veranstaltungen mit gebucht wer-
den, wird deren Gesamt-preis sofort fällig.  
b) Mit der Anmeldung erhält der Kunde eine Reisebestätigung, Rech-
nung und den Reisesicherungsschein. 
c) Die Restzahlung wird spätestens 3 Wochen vor Reiseantritt fällig. 
d) Nach Begleichung der Restzahlung erhält der Kunde die Reiseun-
terlagen ca. 10 Tage vor Reisebeginn. 
 
3. Leistungen 
Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Leistungsbe-
schreibungen des Reiseveranstalters, sowie die hierauf Bezug neh-
menden Angaben in der schriftlichen Reisebestätigung, verbindlich.  
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
a) Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertrags-
schluss notwendig werden und die nicht vom Reiseveranstalter wider 
Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Ge-
samtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle 
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten 
Leistungen mängelbehaftet sind. Treten Leistungsänderungen oder 
Abweichungen ein, die den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise er-
heblich verändern, so ist der Kunde unbeschadet der reisevertrags-
rechtlichen Bestimmungen berechtigt, sofern die Reise noch nicht an-
getreten ist, ohne Zahlung eines Entgelts vom Reisevertrag zurück-
zutreten, es sei denn, dass ihm die Durchführung der Reise in der 
veränderten Form zumutbar ist.   
b) Für im Rahmen der Reise vermittelte Eintrittskarten zu Veranstal-
tungen erbringt der Reiseveranstalter Fremdleistungen. Er haftet da-
her nicht selbst für die Durchführung dieser Veranstaltungen.  
c) Besetzungsänderungen bei Konzerten und Opern bleiben vorbe-
halten. Gleiches gilt für namentlich benannte Reiseleiter. Alle ent-
sprechenden Angaben zur personellen Besetzung sind unverbind-
lich. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Besetzung z.B. auf-
grund von Krankheit kurzfristig ändern kann. Ein Ersatz stellt keine 
wesentliche Vertragsänderung dar und berechtigt nicht zur kosten-
freien Stornierung der Reise.    
d) Unsere Informationen befinden sich auf dem aktuellen Stand und 
sind sorgfältig geprüft, sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigen-
schaften dar.  
e) Dr. Augustin Studienreisen kann eine nachträgliche Änderung des 
Reisepreises vornehmen, wenn er dem Reisenden die Reisepreisän-
derung bis spätestens 20 Tage vor Reisebeginn mitteilt und den Rei-
senden über die Preiserhöhung und deren Gründe informiert. Dr. Au-
gustin Studienreisen darf den Reisepreis um bis zu 8 Prozent anhe-
ben, ohne dass der Reisende berechtigt ist, vom Reisevertrag zu-
rückzutreten. Die Preiserhöhung muss auf eine Erhöhung der Beför-
derungs-kosten oder eine Erhöhung der Abgaben für bestimmte Leis-
tungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder eine Änderung der 
für die Reise geltenden Wechselkurse zurückzuführen sein. Die 
Preisänderung erfolgt in dem Umfang, in dem sich diese Änderungen 
pro Person und pro Kopf auf den Reisepreis auswirken. Dr. August 
Studienreisen verpflichtet sich, den Kunden von Änderungen des Rei-
sepreises oder einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Rei-
seleistung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
 
5. Rücktritt durch den Kunden 
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktre-
ten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reise-
veranstalter. Diese Rücktrittserklärung ist schriftlich vorzunehmen. 
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, oder tritt er aus sonstigen 
Gründen, die vom Reiseveranstalter nicht zu vertreten sind, die Reise 
nicht an, so steht Dr. Augustin Studienreisen eine angemessene Ent-
schädigung zu. Jeder Teilnehmer ist persönlich dafür verantwortlich, 
dass er im Besitz der notwendigen Reisedokumente, Impfungen, Rei-
sepapiere und insbesondere Visa ist, die ihn zur Einreise in alle Län-
der der gebuchten Reise berechtigen. Dr. Augustin Studienreisen 
haftet nicht für Schäden, die einem Reiseteilnehmer dadurch entste-
hen, dass ihm die Einreise in ein Reiseland wegen fehlender persön-
licher Papiere oder sonstiger in seiner Person liegender Umstände 
verweigert wird, insbesondere besteht insoweit kein Anspruch auf 
Rückzahlung des entrichteten Reisepreises mit Ausnahme tatsäch-
lich ersparter Aufwendungen. Die Höhe der Entschädigung bestimmt 
sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reise-
veranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen, was er durch 
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann. Die 
Mindestentschädigung wird unter Berücksichtigung der gewöhnlich 
ersparten Aufwendungen des durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistung gewöhnlich möglichen Erwerbs, durch die nachfolgend 
genannten Vom-Hundertsätze des Gesamtreisepreises pauschaliert 
vereinbart, sofern der Reisende nicht einen niedrigeren Schaden 
nachweist: 
 
 
a) Bus- und Bahnreisen, Eigenanreise 
bis 30 Tage vor Reiseantritt     20 % des Gesamtreisepreises 
29-21 Tage vor Reiseantritt     40 % des Gesamtreisepreises 
20-15 Tage vor Reiseantritt     50 % des Gesamtreisepreises 
14-04 Tage vor Reiseantritt     80 % des Gesamtreisepreises 
03-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt      95 % des Ge-
samtreisepreises 
 

b) Flugpauschalreisen 
bis 60 Tage vor Reiseantritt     20 % des Gesamtreisepreises 
59-30 Tage vor Reiseantritt     35 % des Gesamtreisepreises 
29-15 Tage vor Reiseantritt     60 % des Gesamtreisepreises 
14-04 Tage vor Reiseantritt     80 % des Gesamtreisepreises 
03-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt        95 % des Ge-
samtreisepreises 
 
c) Schiffspauschalreisen und Kombinationsreisen in Verbindung mit 
Kreuzfahrten 
bis 90 Tage vor Reiseantritt     35 % des Gesamtreisepreises 
89-60 Tage vor Reiseantritt     50 % des Gesamtreisepreises 
59-08 Tage vor Reiseantritt   80 % des Gesamtreisepreises 
07-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt       95 % des Ge-
samtreisepreises 
 
In Ausnahmefällen können bei besonderen Reisen die Stornopau-
schalen auch höher liegen. Dies wird dann auf dem Anmeldeformular 
ausgewiesen. 
Gebuchte Karten für Opern-, Konzert- und sonstige kulturelle Veran-
staltungen werden dem Kunden in voller Höhe berechnet.  
 
6. Ersatzperson 
Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner 
ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. 
Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, 
wenn dieser besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder sei-
ner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnun-
gen entgegenstehen. Der Reiseveranstalter hat Anspruch auf Ersatz 
der durch die Teilnahme des Dritten entstehenden Mehrkosten, für 
die der Dritte, sowie der ursprüngliche Reiseteilnehmer gesamt-
schuldnerisch haften. In jedem Fall wird ein Bearbeitungsentgelt in 
Höhe von € 25,00 sofort fällig, sofern der Reisende nicht einen nied-
rigeren Schaden nachweist. 
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen nach Antritt der Reise 
infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen Gründen nicht oder 
nicht vollständig in Anspruch, so hat er keinen Anspruch auf Erstat-
tung; gleichwohl wird sich Dr. Augustin Studienreisen - jedoch ohne 
Anerkennung jeglicher Rechtspflicht - darum bemühen, ersparte Auf-
wendungen rückzuvergüten. 
 
8. Rücktritt und Kündigung durch Reiseveranstalter 
a) Der Reiseveranstalter kann ohne Einhaltung einer Frist vor Antritt 
der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise 
den Reisevertrag kündigen, wenn der Reisende die Durchführung der 
Reise ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters nachhal-
tig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages geboten ist. Kündigt der 
Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie der-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, 
einschließlich der ihn von den Leistungsträgern gutgebrachten Be-
träge.  
b) Der Reiseveranstalter kann bis 3 Wochen vor Reiseantritt vom Rei-
severtrag zurücktreten, wenn wichtige Gründe eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Reise nicht ermöglichen oder wenn die Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreicht wird. Diese beträgt 15 Personen, wenn 
nicht in der Reiseausschreibung anders angegeben. 
 
9. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher 
Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer 
höherer Gewalt (z.B. kriegerische Auseinandersetzungen, innere Un-
ruhen oder Naturkatastrophen) erheblich erschwert, gefährdet oder 
beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der 
Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann 
der Reiseveranstalter für die bereits erbrachte oder zur Beendigung 
der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene 
Entschädigung verlangen. Erfolgt die Kündigung nach Antritt der 
Reise, ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, insbesondere falls der Vertrag die Rückbeförde-
rung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für 
die Rückbeförderung sind von den beiden Parteien je zur Hälfte zu 
tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 
10. Gewährleistung 
a) Abhilfe - Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der 
Reisende Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe 
verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. 
Der Reiseveranstalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass 
er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt.  
b) Minderung des Reisepreises - Für die Dauer einer nicht vertrags-
gemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entspre-
chende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der 
Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit 
des Vertragsschlusses der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand 
zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt 
nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, die Mängel 
anzuzeigen. 
 
11. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen 
eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Rei-
sende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unver-
züglich schriftlich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. 
Diese ist beauftragt, innerhalb einer angemessenen Frist für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist. Ist eine örtliche Reiseleitung nicht 
erreichbar, so müssen Beanstandungen unverzüglich schriftlich den 
Leistungsträgern und den Reiseveranstaltern mitgeteilt werden, so-
fern dies für den Reisenden zumutbar ist. Unterlässt es der Reisende 
schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Min-
derung nicht ein. 
 
12. Kündigung durch den Kunden 
Der Kunde hat das Recht, den Reisevertrag zu kündigen, wenn die 
Reise die vertraglich zugesicherten Eigenschaften nicht aufweist oder 
Fehler aufweist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhn-
lichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufheben o-
der ändern. Die Kündigung ist jedoch erst zulässig, wenn der Rei-
sende Abhilfe verlangt hat und eine angemessene Frist verstrichen 
ist. 
 
 

13. Haftung 
a) Die Haftung des Reiseveranstalters ist für alle Schäden, mit Aus-
nahme von Körperschäden, auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, a.a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder a.b) soweit der Reise-
veranstalter für einen mit dem Reisenden entstehenden Schaden al-
lein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich 
ist.  
b) Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich ver-
mittelt werden und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich als 
Fremdleistungen gekennzeichnet sind. Für diese Angebote anderer 
Veranstalter, die als solche gekennzeichnet sind, gelten dann die Rei-
sebedingungen dieses Veranstalters, die auf Wunsch ausgehändigt 
werden und die Schadenersatzansprüche sind direkt gegen den Ver-
ursacher zu richten.  
c) Ein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist inso-
weit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler 
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vor-
schriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz ge-
gen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen o-
der Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter be-
stimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.  
d) Eine Haftung des Reiseveranstalters ist generell ausgeschlossen, 
wenn der Reisende einen Schaden selbst verursacht hat, insbeson-
dere wenn er sich nicht an geltende Sicherheitsvorschriften gehalten 
hat, wenn er Anweisungen der Reiseleitung nicht befolgt hat oder 
wenn er zum Zeitpunkt der Verursachung unter dem Einfluss von Al-
kohol, Drogen oder Medikamenten stand. 
 
14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  
Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, Staatsangehörige eines Staa-
tes der Europäischen Union, in dem die Reise angeboten wird, über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor 
Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reisean-
tritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zustän-
dige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine 
Besonderheiten in Ihrer Person und eventueller Mitreisender (z.B. 
Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Der Rei-
sende ist für die Einhaltung der an den jeweiligen Aufenthaltsorten 
einer Reise geltenden Corona-Regeln und für die Einhaltung sonsti-
ger Gesundheitsvorschriften an den gebuchten Reiseorten persönlich 
verantwortlich. Der Reiseveranstalter trägt keine Verantwortung da-
für, dass der Reisende gebuchte Leistungen wegen der Nichteinhal-
tung von Gesundheitsvorschriften nicht in Anspruch nehmen kann. 
 
15. Ausschluss der Abtretung 
Das Recht des Kunden, ihm aus dem Reisevertrag zustehende An-
sprüche an Dritte abzutreten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist der 
Kunde nicht berechtigt, einen Dritten zu ermächtigen, seine Ansprü-
che im eigenen Namen geltend zu machen. 
 
16. Geltendmachung von Ansprüchen und Verjährung 
Vertragliche Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Reisende innerhalb von zwei Jahren nach vertrag-
lich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem Reisever-
anstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Rei-
sende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Ansprüche der Reisen-
den nach § 651 c bis § 651 f BGB verjähren in zwei Jahren. Die Ver-
jährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach 
enden sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Reise-
veranstalter die Ansprüche schriftlich zurückweist. Die Dr. Augustin 
Studienreisen GmbH nimmt an keinen Streitschlichtungsverfahren 
teil. 
 
17. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zufolge. 
 
18. Gerichtsstandsvereinbarung 
Der Reisende kann Dr. Augustin Studienreisen nur an deren Sitz ver-
klagen. Für Klagen von Dr. Augustin Studienreisen gegen den Rei-
senden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die 
Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen all-
gemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen Personen, die 
nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz von Dr. Augustin Studienreisen 
maßgebend. 
 
 
 
 
 
Veranstalter ist Dr. Augustin Studienreisen GmbH, 
Bayreuther Straße 9, 91301 Forchheim 
 



 
 
 
 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei Pauschalreisen nach § 651a ff BGB 
 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Dr. Augustin Studienreisen 
GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt die Dr. 
Augustin Studienreisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 
Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 
 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302: 
-  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrages. 
-  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 
-  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstal- 
   ter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 
-  Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten - 
   auf eine andere Person übertragen. 
-  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und  
   wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn  
   die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reisever- 
   anstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechen- 
   den Kosten sich verringern. 
-  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller  
   Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn  
   der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisen- 
   den Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 
-  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsge- 
   bühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die  
   Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 
-  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rück- 
   trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  
-  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt wer- 
   den, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung  
   einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leis- 
   tungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pau- 
   schalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 
-  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht  
   ordnungsgemäß erbracht werden. 
-  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mitgliedstaaten - des Reisevermittlers werden Zahlungen zurücker- 
   stattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein  
   und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Dr. Augustin  
   Studienreisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der tourVers Touristik-Versicherungs-Service GmbH, Borsteler Chaussee  
   51, 22453 Hamburg abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der  
   Insolvenz von der Dr. Augustin Studienreisen GmbH verweigert werden. Im Hinblick auf weitere Reiseversicherungen arbeitet die  
   Dr. Augustin Studienreisen GmbH mit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg zusam- 
   men. 
 

Allgemeine Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslandes, einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von 
Visa, sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
 

• für die Einreise in EU-Staaten: 
   -Personalausweis oder Reisepass notwendig, der mindestens bis zum Datum der Rückreise gültig ist 
• für die Einreise in NICHT-EU-Staaten: 
   -Reisepass notwendig, der noch mindestens 6 Monate über das Reiseende hinaus gültig sein muss,  
    eventuelle Visa werden vor Ort bei Einreise erteilt 
 • für die Einreise in Länder, für die vorab ein Visum beantragt werden muss: 
    -Reisepass notwendig, der noch mindestens 6 Monate über das Reiseende hinaus gültig sein muss 
    -Visumbeantragung ca. 2 Monate vor Reisebeginn notwendig für unsere aktuellen Reisen nach  
     Usbekistan, Russland, Iran, USA (ESTA-Registrierung), Jordanien, Oman (e-visum), Kuba und Australien 

Gern sind wir Ihnen bei der Beantragung und Vermittlung der Visa behilflich. 
 

Dr. Augustin Studienreisen GmbH   Tel.: 0 91 91 / 73 63 00 
Bayreuther Str. 9, 91301 Forchheim  info@dr-augustin.de 


